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Informationsfreiheit: Antrag vom 21.August2019 an die Stadt Ladenburg

Ihre E-Mail vom 24.Oktober2019 („FragDenStaat.de #164503“)

███████████████████████

Sie haben sich bei uns darüber beschwert, dass Ihr Informationsfreiheitsantrag vom 

21.August2019 von der Stadt Ladenburg nicht entsprechend den gesetzlichen Vor-

gaben des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG)bearbeitet worden wäre. Sie 

hatten Zugang zu Eingaben an das Regierungspräsidium Karlsruhe zum Rad-

schnellweg Mannheim-Heidelbergbeantragt.

Wir haben die Stadt Ladenburghierzu um Stellungnahme gebeten. Wir werden Sie 

über das Ergebnis zeitnah informieren und bitten insofern noch um etwas Geduld.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg


